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·VIII. Vereinigte Evangelisch-Luth_erische Kirche· 
und Nationalkomitee des· Lutherischen Weltbundes 

in der Deutschen Demokratisch~n Republik 

Das hier ·abgedruckte Pfarrerdienstgesetz des Bundes Evangelischer Kir
chen in der DDR tritt am 1. April 1984 in alle[! Gliedkirchen des Bundes und_ 
damifouch im Bereich der VELK in Kraft und ersetzt dort 1as Pfarrergesetz 
derVELK. 

PFARRERDIENSTGESETZ 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
De1.1tschen Demokratischen Republik 
Vom 28. September 1982 
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Die Synode des Bundes der. Evangelischen Kirchen in der Deut
schen Demokratischen Republik hat auf Grund von Artikel 5 Ab
satz 1 b der Ordnung des Bundes das nachstehende Kirchengesetz 
beschlossen: 

Abschnitt 1 
Grundbestimmungen 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt das Dienstverhältnis der Pfarrer 
im Dienst der Gliedkirchen des Bundes der Evangelischen Kirchen, 
der Evangelischen Kirche der Union und der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche in der Deu\sc~en Demokratischen Repu
blik. 

(2) Pfarrer im Sinne dieses Kirchengesetzes sind unbeschadet 
ihrer Dienstbezeichnung alle Männer und Frauen, die in einen 
Dienst nach den Bestimmungen dieses· Gesetzes berufen worden 
sind. 

1 §2 
Dienstverhältnis 

(1) Das Dienstverhältnis des Pfarrers wird begründet und be
grenzt durch den Auftrag, den die Gemeinde Jesu Christi von 
ihrem Herrn erhalten hat. Innerhalb dieses Auftrages ist der be
sondere Dienst des Pfar.rers die öffentliche Verkündigung des Wor
tes Gottes und die Verwaltung von Taufe und Abendmahl im Ge
horsam gegen Gott. Dazu wird der Pfarrer ordiniert. . 

(2) Das Dienstverhältnis des Pfarrers ist ein kirchengesetzlich 
geregeltes Dienst- und Treueverhältnis, das auf Lebenszeit be
gründet ist. 

§3 
Schutz und Fürsorge 

(1) Die Kirche gewährt dem Pfarrer Schutz in seinem Dienst und 
in seiner Stellung als Pfarrer. 

(2) Das Dienstverhältnis begründet das Recht des Pfarrers auf 
Fürsorge und Lebensunterhalt für sich und seine Familie. 

:r· 
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Abschnitt II 
Voraussetzungen für die Begründung des Dienstverhältnisses 

§4 
Grundsatz 

(1) Voraussetzungen für die Begründung des Dienstverhältnisses 
als Pfarrer sind die Diensteignung und die Ordination. 

(2) Aus der Diensteignung und der Ordination ergibt sich. kein 
Anspruch auf Berufung zum Pfarrer. 

Teil 1 
Diensteignung 

§5 
Voraussetzungen 

Die Zuerkennung der Diensteignung setzt voraus: 
a) erkennbare Bereitschaft und persönliche Eignung zum Dienst der 

Verkündigung des Evangeliums (§ 6), 
b) gesundheitliche Eignung (§ 7), 
c) eine abgeschlossene theologische Ausbildung (§ 8), 
d) die Bereitschaft, sich ordinieren zu lassen. 

§6 
Persönliche Eignung 

,,-) 

Die Diensteignung kann dem zuerkannt werden, der sich im 
Glauben an das Evangelium gebunden weiß, am Leben der christ
lichen Gemeinde teilnimmt, vollberechtigtes Glied einer Gliedkirche 
des Bundes ist und dessen Person, Gaben und Lepensführung ihn 

·für ·den Dienst der Verkündigung des Evangeliums geeignet er-
scheinen lassen. · 

1 .. ~ 

§7 
Gesundheitliche Eignung 

(1) Die Diensteignung kann dem zuerkannt werden, der von phy
sischen 'und psychischen Schäden frei ist, die ihn an der Aus-
übung des Dienstes als .Pfarrer hindern würden. . 

(2) Der Bewerber hat ein Gesundheitszeugnis vorzulegen. Die 
·Vorlage eines vertrauensärztlichen Gutachtens kann angeordnet 
werden. · 

(3) Ausnahmen von Absatz 1 können zugelassen werden, wenn 
für den Bewerber ein angemessener Dienst gewährleistet ist. 

§8 
Ausbildung 

(1). Die Diensteignung kann dem zuerkannt werden, dessen 
theologische Ausbildung abgeschlossen ist. Dazu gehört eine Aus
bildung nach Absatz 2, die Teilnahme am Vorbereitungsdienst und 
die Ablegung der zweiten theologischen Prüfung (Diensteignungs-
prüfung). . 

(2) Als .theologische Ausbildung werden anerlcani:it: 
a) die Ausbildung an einer akademisch-theologischen Ausbil

dungsstätte, die mit der ersten theologischen Prüfung oder einer 
entsprechenden Abschlußprüfung nach Maßgabe der kirchlichen 

· Ausbildungsvorschriften abgeschlossen worden ist, 
b) die Ausbildung an einer Predigerschule oder einer entsprechen-

): den Ausbildungsstätte, die mit der ersten Prüfung abgeschlos
sen worden ist. 

(3) Im Einzelfall kann eine theologische Ausbildung an der Aus
bildungsstätte einer anderen Kirche oder Kirchengemeinschaft oder 
können Abschnitte einer solchen Ausbildung anerkannt werden, 
wen·n sie einer der in Absatz 2 beschriebenen Ausbildungen gleich
zusetzen sind. Die Anerkennung ist von einer besonderen Zu
rüstung sowie von einer Prüfung, einem Kolloquium oder einem 
Cberna hmegespröch abhängig. 

(4) Der Vorbereitungsdienst kann erlassen oder verkürzt werden, 
wenn eine praktische Bewährung im Gemeindedienst vorliegt. 

(5) Die An~rkennung anderer Ausbildungswege regelt sich nach 
den Vorschriften, die die Gliedkirchen im Rahmen der Bestimmun
gen des § 68 für ihren Bereich erlassen können. 

§9 
Zuerkennung 

(1) IJber die Zuerkennung der Diensteignung entscheidet auf An
trag des Bewerbers die nach gliedkirchlichem Recht zuständige 
Stelle. Die Entscheidung soll unverzüglich nach Abschluß der Aus
bildung getroffen werden. 

(2) IJber die Zuerkennung der Diensteignung wird eine Urkunde 
aUS!;leStellt. 

· (3) Die Zuerkennung der Diensteignung wird von allen Glied
kirchen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Kirchengesetzes 
anerkan.nt. 

§10 
Verlust und Wiederzuerkennung 

- (1) Die Diensteighung geht bei Verlust der in der Ordination be
gründeten Rechte verloren. 

(2) Die einem Nichtordinierten zuerkannte Diensteignung geht 
verloren, wenn Tatbestände festgestellt werden, die bei einem Or
dinierten die Anwendung des § 66 oder des § 67 zur Folge hätten. 

(3) Die Diensteignung kann überprüft werden und ihr Fort
bestehen vom Ausgang eines Kolloquium~ abhängig gemacht wer
den, wenn von ihr 5 Jahre lang kein Gebrauch gemacht worden ist. 

(4) Bei Verlust der Diensteignung ist die Urkunde an die zu-
ständige Stelle zurückzugeben. 

(5) IJber einen Antrag auf Wiederzuerkennung der Diensteig
nung wird von der zuständigen Stelle nach Maßgabe des § 5 dieses 
Gesetz,s entschieden. 

Teil 2 
Ordination 

§ 11 
Bedeutung, Voraussetzungen und Vollzug der Ordination· 

(1) In der Ordination zum· Pfarrer erteilt die .Kirche im Vertrauen 
auf Gottes Verheißung den Auftrag zur öffentlichen Verkündigung 
des Wortes Gottes und zur Verwaltung von Taufe und Abendmahl. 
Dem Ordinierten ist Verantwortung dafür übertragen, daß alle Ver
kündigung in der Gemeinde durch das Evangelium bestimmt bleibt 
und die Einheit des Volkes Gottes erkennbar wird. 

(2) Die Ordination setzt die Piensteignung und in der Regel die 
Absicht, ein Dienstverhältnis als Pfarrer zu begründen, voraus. Sie · 
ist vom Ordinanden zu beantragen und soll im eng.en zeitlichen 
Zusammenhang mit' der Berufung stehen. 

(3) Vor der Ordination ist mit dem Ordinanden ei11 Gespräch 
über die Bedeutung und die Voraussetzungen der IJbernahme des 
Dienstes als Pfarrer zu führen. 

(4) Mit der Ordination ist eine Lehrverpflichtung verbunde.n, de
ren Inhalt, Form und Geltung sich nach dem Bekenntnis und dem 
Recht der Gliedkirche richtet. 

(5) Die Ordination wird in einem öffentlichen Gottesdienst nach 
der geltenden Ordnung 11ollzogen. Ober den Vollzug wird eine 
Niederschrift _gefertigt. Der Ordinierte erhält eine Ordinations
urkunde. 

§12 
Verlust der in der Ordination begründeten Rechte 

(1) Der durch die Ordination erteilte Auftrag und die dadurch 
begründeten Rechte gehen verloren, wenn der Ordinierte 
a) schriftlich gegenüber der zuständigen Stelle den Verzicht er-

klärt und diese ihn annimmt, 
b) aus dem Dienst entlas~en wird (§ 65), 
c) aus"'dem Dienst ausscheidet (§ 66), 
d) aus dem Dienst entfernt wird (§ 67). 

(2) Mit dem Verlust der in der Ordination begründeten Rechte 
geht das Recht zur öffentlichen Verkündigyng des Wortes Gottes 
und zur Verwaltung von Taufe und Abendmahl einschließlich, des 
Rechts zum Vollzug von Amtshandlungen verloren. Zugleich erlischt 
das Recht zum Führen der Dienstbezeichnung und etwaiger kirch
licher Titel sowie zum Trogen der kirchlichen. Di_enstkleidung. 

(3) Im Falle des Absatzes 1 Buchstabe b) kann auf Antrag unter 
Vorbehalt des Widerrufs -das Recht zur öffentlichen Verkündigung. 
des Wortes Gottes und zur Verwaltung von Taufe und Abendmahl 
einschließlich des Rechts zum Vollzug von Amtshandlungen belas
sen werden, wenn ein Dienst in der Verkündigung·, der evangeli
schen Unterweisung oder der theologischen Lehre übernommen 
wird. Das gilt auch, wenn ein solcher Dienst ehrenamtlich aus
geübt wird. Es kann auch gestattet werden, die bisherige Dienst
bezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst" und etwaige kirchliche 
Titel weiter zu führen sowie die kirchliche Dienstkleidung zu tra
gen. Der Antrag 'ist schriftlich mit dem Entlassungsantrag zu stel
len und zu begründe.n. 

(4) Der Verlust der in der Ordina~ion begründeten Rechte· wird 
durch die zustäni:lige Stelle festgestellt und dem Betroffenen schrift
lich mitgeteilt. Die Ordinationsurkunde ist von ihm zurückzugeben. · 
Der Verlust der .'in der Ordination begründeten Rechte ist in ge
eigneter Weise bekanntzugeben und den anderen Gliedkirchen 
mitzuteilen. 

§13 
Wiederzuerkennung der in der Ordination begründ.eten Rechte 
(1) Die in der Ordination begründeten Rechte können wieder 

zuerkannt werden, wenn der Betroffene mit dem Dienst der öffent
lichen Verkündigung des Wortes Gottes und der Verwaltung von 
Taufe ,und Abendmahl erneut beauftragt werden soll. 

(2) Zuständig für die Wiederzuerkennung ist die Gliedkirche, die 
den Verlust der in der 'Ordination begründeten Rechte festgestellt 
hat. 

(3) Eine andere Gliedkirche, die zur Wiederbeauftragung des 
Betroffenen bereit ist, kann. die in der Ordination begründeten 
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Rechte _wiederzuerkennen, ·wenn die zuständige Gliedkirche nicht 
wide~pricht. ' 

(4) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen ode~. falls 
dies nicht möglich ist, erneut auszustelleh. Die Wiederzuerkennung 
ist in geeigneter Weise bekanntzugeben und den anderen Glied
kirchen mitzuteilen. 

Abschnitt III 
Begründung des -Dienstverhältnisses 

. § 14 
Berufung 

(1) Das Dienstverhältnis wird durch Berufung zum Pfarrer in 
einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluß be
gründet. Die Berufung- ist mit der Entsendung in eine Pfarrstelle 
·oder der Obertragung einer Pfarrstelle ·verbunden. Ober die Be
rufung wird eine Urkunde ausgestellt. 

(2) Mit dem Beginn des Dienstverhältnisses in einer Pfarrstelle 
er.hält der Pfarrer Dienstbezüge. Für den· Dienstantritt sowie die 
Entstehung des Anspruchs auf Dienstbezüge und der Anwartschaft 
aof Versorgung kann durch die Gliedkirche ein früherer Zeitpunkt 
festgesetzt werden. · 

(3) Der Pfarrer .wird -bei-der,Begriind.u.ng_des_Dienst11erhältnisses 
ouf die gewissenhafte Einhaltung der kirchlichen Ordnung und die 
Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet. 

§ 15 
Entsendung 

'(1) Für die ersten 3 Dienstjahre wird der Pfarrer in eine Pfarr
stelle entsandt. Nach Ablauf der 3 Jahre kann er sich um diese 
oder eine andere Pfarrstelle bewerben. Im Ausnahmefall kann die 
'zuständige Stelle von einer Entsendung absehen, den Zeitraum der 
Entsendung verkürzen oder den Pfarrer vor Ablauf der 3 Jahre in 
eine andere Pfarrstelle entsenden. 

(2) Vor der Entsendung sind die aufnehmende Gemeinde und 
der Pfarrer zu hören. 

(3) Der in eine Pfarrstelle entsandte Pfarrer wird in einem Got
tesdienst der Gemeinde vorgestellt. 

(4)' Der Entsendungsauftrag ist schriftlich zu erteilen. Er kann in 
die Berufungsurkunde aufgenommen werden. Die Entsendung wird 
an dem im Entsendungsauftrag bezeichneten Tag wirksam. 

(5) Die Gliedkirchen können bestimmen, daß statt einer· Entsen
dung sogleich die Obertragung einer vori der zuständigen ·stelle 
bestimmten Pfarrstelle erfolgt. 

§16 
Obertragung 

(1) Die Obertragung einer Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe des 
gliedkirchlichen Rechts. 

·c2) Die Obertragung erfolgt in der Regel ohne zeitliche Begren
zung, sofern nicht kirchengesetzliche Bestimmungen eine Ubertra
gung auf Zeit vorsehen. Pfarrstellen, die für besondere Aufgaben
bereiche errichtet worden sind, können einem Pfarrer für eine be
grenzte Zeit übertragen werden. Der Zeitraum soll mindestens 
6 Jahre betragen. 

(3) Der Pfarrer wird in einem öffentlichen Gottesdienst ein
geführt. Er erhält eine Urkunde über die Obertragung der Pfarr-
stelle. · 

(4) Die Urkunde enthält 
a) den Namen· des Pfarrers, 
b) die zu übertragende Pfarrstelle, die allgemeinkirchliche oder 

kirchenleitende Aufgabe, den Dienst in einer Anstalt oder einem 
Werk, 

c) den Dienstsitz, 
d) die Dienstbezeichnung, 
e) den Zeitpunkt der Ubertragung und gegebenenfall_s dereri Be-

fristung. § 17 
Nichtigkeit und Rücknahme· 

(1) Die Berufung ist von Anfang an nichtig, wenn sie von einer 
unzuständigen Stelle vorgenommen oder eine andere zwingende 
Vorschrift außer acht gelassen worden ist. Sobald der Grund für die 
Nichtigkeit bekannt wird, ist die Nichtigkeit unverzüglich festzustel
len und dem Betroffenen schriftlich zu eröffnen. Bereits gezahlte 
Dienstbezüge können belassen werden. 

(2) Die Berufung kann von der zuständigen Stelle zurückgenom
men werden, wenn festgestellt wird, daß sie auf unredliche Weise 
zustande gekommen ist. Die Rücknahme ist dem Betroffenen schrift
lich mitzuteilen und zu begründen. Sie hat die Wirkung, daß das 
Dienstverhältnis von Anfang an nichtig ist. Bereits gezahlte Dienst
bezüge können belassen werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch fü~ die Entsendung in eine 
Pfarrstelle und die Obertragung einer Pfarrstelle. In diesen Fällen 
kann a'uch die Berufung zurückgenommen werden. 

(4) Gegen die Feststellung -oder Entscheidung kann· der Betrof- - -
fene das in den kirchlicheo Bestimmungen ·vorgesehene Rechtsmittel 
einlegen. Die· -dienstaufsichtführende Stelle karin ihm die Vor
nahme dienstlicher Handlungen bis zur endgültigen Entscheidung 
untersagen. _ · 

(5) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rücknahme einer 
Berufung, Entsendung oder Ubertragung hat auf die Gültigkeit·der 
bis dahin durch den Betroffenen vollzogenen dienstlich.eo Handlun-
gen keinen Einfluß. · · · 

Abschnitt IV 
Der 'Dienst des Pfarrers 

Teil 1 
Beziehungen des Dienstes 

§18 
Pfarrer und Gliedkirche · 

(1) Der Pfarrer steht in der Gemeinschaft seiner G.liedkirche, der 
Evangelischen K,irche der Union und der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik so
wie des Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demo
kratischen Republik. Er übt seinen Dienst in. Verantwortung für 
diese Gemeinschaft und für die ihr obliegenden Aufgaben aus. 

(2) Das Dienstverhäljnis des Pfarrers oegründet Rechtsbe:iehun
gen zwischen ihm und seiner Kirche, auch wenn zugleich unmittel
bare Reehtsbeziehungen zur Gemeinde oder dem sonstigen Rechts
träger der Pfarrstelle begründet werden. Kann der Rech.tsträger der 
Pfarrstelle etwaige ihm ·gegenüber dem Pfarrer obliegende Pflich,. 
ten nicht erfüllen, so tritt die Gliedkirche ein. 

(3) Die in der Kirche geltenden Ordnungen sind für den Pfarrer 
in seinem Dienst verpflichtend. An der Weiterentwicklung der Ord
nungen nimmt er durch unmittelbare Mitwirkurig oder durch Ver
tretung in den Organen der Kirche teil. 

(4) Dienstliche Anordnungen der zur Leitung der Kirche oder zur 
Dienstaufsicht ~erufenen, die diese im Rahmen ihres Auftrages - · 
nach der kirchlichen Ordnung treffen, sind für den Pfarrer bindend. 

§19 . 
Visitation 

(1) Im Rahmen der Visitationen, die die K,irohe nach Maßgabe 
der gliedkirchlichen Visitationsordnungen durchführt, wird der Pfar

. rer in der Führung seines Dienstes und in seinem Verhalten ge
genüber den Gemeinden und den Mitarbeitern beraten. Ihm kön
nen Weisungen erteilt werden. 

(2) Der Pfarrer hat ein Recht auf Visitation und ist verpflichtet, 
sich visitieren zu lassen. 

§20 
Pfarrer und Gemeinde 

(1) Der Pfarrer ist gemäß dem in der Ordination erteilten Auf- · 
trag an die -Gemeinde gewiesen und ihr für die Führung seines 
Dienstes verantwortlich. 

(2) Die Gemeinde ist an den Pfarrer gewiesen und trägt seinen -
Dienst durch Fürbitte, Rat, (ylahnung und Fürsorge. Sie soll den 
Verkündigungsdienst des Pfarrers an -der Heiligen Schrift prüfer 
und falscher Lehre widerstehen. 

(3) Sein Auftrag verpflichtet den Pfarrer insbesondere, Gottes
dienste zu leiten, zu predigen, Taufe und Abendmahl zu verwa'lten, 
Amtshandlungen zu vollziehen, Beichte zu hören und Absolution zu 
erteilen, Seelsorge zu üben, Besuchsdienste wahrzunehmen und, 
_Aufgaben der christlichen Unterweisung zu übernehmen. Er ist auch' 
verpflichtet, die ihm obliegenden Aufgaben in der VerwaJ_tung zu 
erfüllen. _ 

(4) Pfarrer und Gemeinde haben gemeinsam den Auftrag, das 
Evangelium allen Menschen nahe zu bringen, für hilfsbedürftige 
und behinderte Menschen zu sorgen urid die ökumenische Verbun-
denheit zu fördern. ' 

(5) Pfarrer und Gemeinde sind gemeinsam verantwortlich, in der 
Gemeinde vorhandene Gaben zu finden und zu fördern sowie Ge
meindeglieder zur Mitarbeit zu gewinnen und zuzurüsten. 

(6) Die ·Rechtsstellung des Pfarrers innerhalb der Organe des 
Dienstbereichs richtet sich nach gliedkirchlichem Recht. 

(7)_ Die. Aufgaben des Pfarrers können durch eine. Dienstanwei
sung geregelt_werden .. · 

§ 21 
Zusammenarbeit zwischen Pfarrern 

und mit anderen Mitarbeitern 
(1) Der Pfarrer steht in seinem Dienst in der Gemeinschaft von 

Pfarrern und anderen Mitarbeitern. Er trägt Verantwortung für die 
Stärkung dieser Gemeinschaft und die Zusammenarbeit. 

(2) Der Pfarrer achtet die eigene Verantwortung der anderen 
Mitarbeiter für ihren Diens.t. Er ist zu gemeinsamen Dienstbespre
chungen mit den anderen Mitarbeitern verpflichtet. 

;/ 
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(3) Versehen mehrere Pfarrer im gleichen Tätigkeitsbereich ihren 
Dienst, so stimmen sie ihre Arbeitsvorhaben regelmäßig aufeinan
der ab. 

(4) Die Verteilung der Aufgaben zwischen dem Pfarrer und den 
anderen Mitarbeitern sowie zwischen mehreren Pfarrern wird ent
sprechend den gliedkirchlichen Bestimmungen geregelt. 

(5) Der Pfarrer ist Mitglied des für ihn zuständigen Pfarrkon
vents. Er ist verpflichtet, im Konvent mitzuarbeiten und an den 
Konventstagungen teilzunehmen. 

Teil 2 
Gestaltung des Dienstes 

§22 
Verhalten des Pfarrers 

(1) Der Pfarrer ist zur gewissenhaften Erfüllung seiner dienst
lichen Aufgaben verpflichtet. 

(2) Er hat in seinem dienstlichen wie in seinem außerdienstlichen 
Verhalten zu berücksichtigen, daß ihn sein Auftrag an die ganze 
Gemeinde weist und daß er in besonderer Weise als Zeuge Jesu 
Christi und als Vertreter der Kirche angesehen wird. 

(3) Er hat auch bei allen Äußerungen zu Fragen des öffentlichen 
Lebens und bei politischer Betätigung zu bedenken, daß er in der 
Offentlichkeit als Vertreter der Kirche angesehen wird. Die Bereit
schaft, eine Kandidatur für eine Volksvertretung zu übernehme11, ist 

' rechtzeitig vorher dem Dienstaufsichtführenden anzuzeigen. 
§23 

Beichtgeheimnis und seelsorgerliche Schweigepflicht 
(1) Beichtgeheimnis und seelsorgerliche Verschwiegenheit sind 

jederzeit unverbrüchlich gegenüber jedermann zu wahren. Sie 
stehen unter dem Schutz der Kirche. 

(2) Unter das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Schweige
pflicht fällt außer der Beichte selbst auch das, was dem Pfarrer in 
Ausübung des seelsorgerlichen Dienstes anvertraut worden oder 
bekannt geworden ist, unabhängig davon, an welchem Ort und bei 
welcher Gelegenheit er diese Kenntnis erhält. · 

§24 
Dienstverschwiegenheit 

(1) Der Pfarrer ist zur Dienstverschwiegenheit gegenüber jeder
mann verpflichtet, auch über die Beendigung des Dienstverhält
nisses hinaus. Von dieser Verpflichtung kann er nur durch eine be
sondere Genehmigung der nach gliedkirchlichem Recht zuständigen 
Stelle befreit werden. · 

(2) Die Verpflichtung zur Dienstverschwiegenheit umfaßt alle An
gelegenheiten, die dem Pfarrer in Ausübung seines Dienstes be
kannt werden und die ihrer Natur nach oder aufgrund besonderer 
Anordnung vertraulich sind. Diese Verpflichtung betrifft gericht
liche und außergerichtliche Aussagen sowie alle sonstigen Erklä-
rungen. 

§25 
Weiterbildung 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden, 
, insbesondere durch Teilnahme an kirchlichen Weiterbildungsver

} anstaltungen, durch theologische Arbeit im Pfarrkonvent und durch 
Selbststudium. 

(2) Der Pfarrer soll nach Möglichkeit alle 3 Jahre an einer durch 
seine Gliedkirche anerkannten mehrtägigen. Weiterbildungsveran-
staltung teilnehmen. · 

§26 
Besondere Bestimmungen für die Gestaltung des Dienstes 

(1) Bei Gottesdiensten _und Amtshandlungen trägt der Pfarrer 
die nach gliedkirchlichem -Recht vorgesehene Dienstkleidung. · 

(2) Zur Annahme persönlicher Geschenke im Zusammenhang mit 
seinem Dienst ist der Pfarrer nicht berechtigt, sofern es sich nicht um 
ortsübliche Sachzuwendungen geringen Umfangs handelt. Ausnah
men hiervon bedürfen der Genehmigung der dienstaufsichtführen-
den Stelle. - · · ' 

(3) Bei.der Annahme persönlicher Ehrungen und Auszeichnungen 
hat der Pfarrer zu berücksichtigen, daß ihn sein Auftrag an die 
ganze Gemeinde weist und daß die Unabhängigkeit der Ausübung 
seines Dienstes nicht beeinträchtigt werden darf. Er soll_ die Absicht 
einer solchen Ehrung oder Au_szeichnung, sobald e_r Kenntnis davon. 
erhält, dem Dienstaufsichtführenden mitteilen und die Beratung 
mit ihm suchen.· Orden und' ·Ehrenzeichen werden nicht an der 
Dienstkleidung getragen. 

§27 
Anwesenheit im Dienstbereich 

(1) Der Pfarrer ist zur Anwesenheit in seinem Dienstbereich ver
pflichtet, soweit sein Auftrag nicht ander:s beschrieben ist. 

(2) Dienstliche Abwesenheit vom Dienstbereich ist bei einer 
Dauer von me~r als 2 Tagen dem vertretungsberechtigten Organ 

des Dienstbereiches rechtzeitig anzuzeigen. Die vorherige Zustim
mung des Dienstaufsichtführenden ist einzuholen. Gegen dessen 
Entscheidung ist Beschwerde zulässig. Liegt ein Dienstauftrag der 
Gliedkirche vor, genügt auch gegenüber dem Dienstaufsichtführen
den eine Anzeige. Die dienstliche Abwesenheit soll 4 Wochen im 
Jahr nicht überschreiten. In_· jedem Falle hat der Pfarrer seine Ver
tretung in Absprache mit dem Dienstaufsichtführenden zu regeln. 

(3) Der· Pfar_rer soll seinen Dienst so einrichten, daß unter Be
rücksichtigung der dienstlichen Belang·e ein Tag in der Wodie frei 
bleibt. 

(4) Ober den dienstfreien Tag hinaus kann der Pfarrer aus
nahmsweise zur Regelung persönlicher Angelegenheiten bis zu 
2 weitere Tage in der Woche zusammenhängend in Anspruch neh
men, jedoch insgesamt nicht mehr als 14 Tage im Jahr. Die Inan
spruchnahme ist dem Dienstaufsichtführenden vorher zusammen 
mit der Vertretungsregelung, die dem Pfarrer obliegt, rechtzeitig 
vorher mitzuteilen. 

§28 
Vertretungsdienste 

{1) Der Pfarrer hat Vertretungsdienste zu übernehmen, soweit 
dies im Rahmen der Wahrnehmung seiner dienstlichen Verpflich
tungen zumutbar ist. 

(2) Die Vertretungsdienste werden erforderlichenfalls durch den 
Dienstaufsichtführenden unter Beteiligung der betroffenen Ge
meinden und möglichst innerhalb des Pfarrkonvents geregelt. 

(3) Hält der Pfarrer den Umfang der Vertretungsdienste für un
zumutbar, so kann er die dienstaufsichtführende Stelle anrufen. 

§29 
Obertragung zusätzlicher Aufgaben 

(1) Dem Pfarrer können über den im Entsendungsauftrag oder 
der Obertragungsurkunde bezeichneten Dienst hinaus zusätzliche 
kirchliche Aufgaben übertragen werden. Voraussetzung ist, daß die 
zu übertragenden Aufgaben und ihr Umfang zumutbar und mit 
der gewissenhaften Erfüllung der Dienstpflichten vereinbar sind. 
Das Nähere, insbesondere auch über die Beteiligung des vertre
tungsberechtigten Organ_s, bestimmt das gliedkirchliche Recht. 

(2) Hält der Pfarrer die Obertragung einer zusätzlichen Aufgabe 
oder ihren Umfang für unzumutbar, so kann er die dienstaufsicht-
führende Stelle anrufen. · 

§30 
Freiwillige Obernahme zusätzlicher Aufgaben 

(1) Der Pfarrer darf neben. seinem Dienst kirchliche und außer
kirchliche Tätigkeiten und Aufgaben nur übernehmen, soweit es mit 
der gewissenhaften Erfüllung seiner Dienstpflichten und dem be
sonc;leren Charakter seines Dienstes zu vereinbaren ist. 

(2) Die Absicht, solche Tätigkeiten und Aufgaben zu überneh
men, ist der dienstaufsichtführenden Stelle rechtzeitig mitzuteilen. 
Diese kann nach Anhörung des vertretungsberechtigten Organs 
aus den in Absatz 1 genannten Gründen von der Obernahme der 
Tätigkeit oder Aufgabe abraten oder sie ganz oder teilw.eise un
tersagen. Das gilt nicht für Wahlämter im Rahmen des organisato
rischen Aufbaus der Gliedkirchen und ihrer Zusammenschlüsse. 

§ 31 
Obergabe dienstlicher Unterlagen 

(1) Bei Veränderung oder Beendigung des Dienstverhältnisses 
hat der Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen dienstlichen 
Schriftstücke und Gegenstände aller Art - insbesondere Agenden, 
Akten, Kassenunterlagen, Kirchenbücher, Kirchensiegel und Kunst
gegenstände - zu übergeben und über sonstige Ve_rmögenswerte 
Rechenschaft abzulegen. 

(2) Wenn ein Pfarrer stirbt, übernimmt der nach gliedkirchlichem 
Recht Zuständige die Unterlagen innerhalb von 14 Tagen. 

§32 
Freistellung für einen anderen Dienst 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit seiner Zustim
mung für einen anderen ki_rchlichen Dienst oder für eine im kirch~ 
liehen Interesse liegende Aufgabe befristet oder bis auf Widerruf 
von der zuständigen Stelle freigestellt werd_en. Das vertretungs-
berechtigte Organ des bisherigen Dienstbereichs ist vorher zu 
hören. 

(2) Zugleich mit der Freistellung ist zu entscheiden; ob der Pfar-· 
rer seine bisherige Pfarrstelle und seine Dienstbezüge behäh. Die 
Rechte und Anwartschaften, die der Pfarrer zum Zeitpunkt der Frei
stellung hatte, bleiben gewahrt. 

(3) Der Pfarrer wird nach Beendigung der Freistellung nach Mög
lichkeit in einem seiner früheren Tätigkeit entsprechenden Dienst 
eingesetzt. 

.--
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(4) Der Pfarrer· untersteht währe.nd der Freistellung weiterhin 
der Disziplinar- und Lehraufsicht der Kirche, die ihn freigestellt 
hat.· 

§33 
Freistellung vom Dienst aus persönlichen Gründen 

Für den Schwangeren- und Wochenurlaub, die Freistellung vom 
Dienst nach einer Geburt sowie die Freistellung aus anderen An
lässen·, sofern diese gliedkirchlich' festgelegt sind, finden die all
gemeinen Bestimmungen .entsprechende Anwendung. 

§34 
Erholungsurlaub 

(1) Dem ·Pfarrer steht- ein jährlicher Erholungsurlaub von 35 Ka
lendertagen, nach Vollendung des 40. Lebensjahres ein jährlicher 
Erholungsurlaub von ~8 Kalendertagen zu. Der Urlaub ist möglichst 
im Zus_ammenhang zu nehmen. 

(2) Den Urlaub erteilt, sofern nichts anderes bestimmt ist, der 
Dienstaufsichtführende. 

(3) Die Vertretung während des Erholungsurlaubs regelt der 
Pfarrer in· Absprache mit dem Dienstaufsichtführenden und dem 
Pfarrkonvent. Die Vert(etungsregelung ist -dem Dienstaufslchtfüh

-renden· anzuzeigen. 
(4) Näheres karin in einer gliedkirchlichen Urlaubsordnung ge

regelt werden. 
§35 

Dienstunfähigkeit wegen Krankheit 
(1) Dienstunfähigkeit wegen Krankheit ist dem Dienstaufsichtfüfi. 

renden unverzüglich anzuzeigen. Spätestens am 4. Tag der Dienst
unföhigkeit ist ein ärztl!ches Attest einzureichen. 

(2) Die dienstaufsichtführende Stelle kann einen besonderen Ge
t1esungsurlaub gewähren. 

(3) Die Vertretung regelt der-Dienstaufsichtführende. 
§36 

Besoldung und Versorgung 
(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf Besoldung und a·uf Versorgung 

nach Maßgabe besonderer kirchlicher Rechtsvorschriften •• 
(2) Der Anspruch wird in der Form von Dienstbezügen, Warte

stands-, Ruhestands- oder Unterhaltsbezügen sowie Hinterbliebe-. 
nenversorgung erfüllt. 

(3) Dem Pfarrer werden nach Maßgabe der gliedkirchlichen Be
stimmungen die Umzugskosten erstattet. Das gliedkirchliche Recht 
trifft ferner Bestimmungen . darüber, in welchen Fällen Krankheits
und Notstandsbeihilfen gewährt werden können. 

§37 
Dienstwohnung 

(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf eine angemessene Dienstwoh
n-ung oder eine entsprechende Mietentschädigung. Er ist verpflich
tet, eine für ihn bestimmte Dienstwohnung zu beziehen. Ihm steht 
für die Dauer seines Dienstes ein Dienstzimmer zu. 

(2) Zur Vermietung oder zur tatsächlichen Oberlassung einzelner 
Teile de_r Di_enstwohnung an Dritte ist der Pfarrer nur mit Geneh
migung des vertretungsberechtigten Organs des Dienstbereichs und 
der dienstaufsichtführenden Stelle berechtigt. 

(3) Beim Ausscheiden aus der Pfarrstelle ·ist die Dienst\Vohnung 
durch den Pfarrer und seine Angehörigen zu räumen. 

(4) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich rechtzeitig um eine Ruhe
standswohnung zu bemühen. Die Kirche ist verpflichtet, den Pfarrer 
bei der Beschaffung einer Ruhestandswcihnung zu unterstützen. 

(5) Das Nähere bestimmt das gliedkirchliche Recht. 
§38 

Ehe des Pfarrers -
Der Pfarrer soll mit seinem Ehepartner bedenken, daß er auch 

mit der Führung seiner Ehe und· seines Familienlebens Zeuge Jesu 
Christi ist und daß dies für die Glaubwürdigkeit seines Dienstes 
besondere Bedeutung hat. 

§39 
Eheschließung des Pfarrers 

(1) Der Pfarrer, der eine Ehe eingehen will, soll bedenken, daß 
der Ehepartner an seinem Dienst Anteil hat. Er zeigt die beabsich
tigte Eheschließung mindestens 3 Monate vorher der zuständigen 
Stelle an •. 

(2) Der Ehepartner muß einer christlichen Kirche.angehören. Will 
der Pfarrer die Ehe mit einem nicht einer christlichen Kirche an
gehörenden Partner schließen, so bedarf er der Einwilligung der 
zusttlndigen Stelle. 

(3) Wjrd die Ehe ohne Einwilligung der zuständigen Stelle mit 
einem nicht einer christlichen Kirche angehörenden ·Partner ge
schlossen, so scheidet der Pfarrer mit Ablauf von 3 Monaten nach 
der Eheschließung aus dem Dienst aus, es sei denn, daß seine 
Versetzung in den Wartestand beschlossen wird. 

§40 
Ehescheidung des Pfarrers 

(1) Ist die Ehe eines Pfarrers so geföhrdet, daß ein Eheschei
dungsverf<:1hren zu erwarten ist, so teilt der Pfarrer dies dem Dienst
aufsichtführenden unverzüglich mit. 

(2) Wird eine· Ehescheidungsklage erhoben, so sind Abschriften 
von Klageschrift und Klageerwiderung der zuständigen Stelle ·un
verzüglich einzureichen. Das Urteil ist ihr vorzulegen. 

(3) Dem Pfarrer kann für die Dauer des Ehescheidungsverfah
rens die Ausübun·g des Dienstes gonz oder teilweise untersagt wer
den. Ihm kann vorübergehend eine ·andere Aufgabe übertragen· 
werden. Der Pfarrer ist in diesen Fällen v.orher zu hören. Darüber 
hinaus kanri der Pfarrer in del) Wartestand versetzt werden. 

(4) Der geschiedene Pfarrer· kann nach § 57 aus seiner Stelle 
versetzt werden. Er kann auch in den Wartestand versetzt werden. · 

(5) Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt 
unberührt. · 

§41 
Personalakten und Behandlung von .Beschwerden 

(1) In die Personalakt~n dürfen u_ngünstige Mitteilungen erst 
aufgenommen werden, nachdem dem Pfarrer .Gel.egenheit zur Stels 
lungnahme gegeben worden ist. Seine .Äußerul'lg l$t In die Perso
nalakten aufz1,1nehmen. Dienstliche Beurteilungen werden hiervon 
nicht berührt. Anonyme Schreiben dürfen nicht in die Personal-
akten aufgenommen werden. _ 

(2) Der Pfarrer ist zu Beschwerden, die sich ge_gen ihn richten, zu· 
hören. Die Beschwerde ist dem Pfarrer, sofern es die Umstände zu
lassen, rechtzeitig vorher mitzuteilen. 

§42 
Rechtsschutz 

(1) Soweit in diesem Gesetz gegen eine Entscheidung ein 
Rechtsmittel vorgesehen ist, ist· der Pfarrer mit der Entscheidung 
darüber zu belehren. 

(2) Dem Pfarrer steht gegen Entscheidungen kirchlicher Dienst
stellen, durch die er sich beschwert fühlt, unbeschadet besonderer 
kirchengesetzlich geregelter Rechtbehelfe das Recht der Beschwerde 
zu •. Si'e ist derjenigen Dienststelle einzureichen, die die beanstan
dete Entscheidut1g getrciff_en hat. Das Nähere, insbesondere wer 
die endgültige Entscheidung trifft, bestimmt das gliedkirchliche 
Recht. -

(3) Nach Maßgabe der kirchengesetzlichen Be~timmungen steht 
dem Pfarrer der kirchliche Rechtsweg vor einem kirchlichen Verwal
gungsgericht oder vor einer Schlichtungsstelle offen. 

Teil 3 
·· Dienst in besonderen Aufgabenbereichen 

§43 
. Dienst in· allgemeinkirchlichen Aufgaben 

(1) Für Pfarrer, die nach gliedkirchlfchem Recht in einem all
gemeinkirchlichen oder kirchenleitenden Dienst stehen, gelten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes sinngemäß, sofern nicht besondere 
Vorschriften bestehen. 

(2) Ist mit- einem allgemeinkirchlichen · oder kirchenleitenden 
Dienst kein Auftrag zur regelmäßigen gottesdienstlichen Wort

. verkündigung verbund·en, so soll ein solcher Auftrag zusätzlich er
teilt werden. 

1 §44 
Dienst in kirchlichen Anstalten und Werken 

Auf Ordinierte, die im Dienst kirchlicher Anstalten, Werke und 
sonstiger Einrichtungen stehen, finden die Bestimmungen dieses 
Gesetzes über die in der Ordination begründeten Rechte und Pflich
ten Anwendung. Die Anstalten, W!!rke und Einrichtungen sind ge
halten, die Rechtsst~llung der in ih_rem Dienste stehenden Ordinier
ten entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes zu regeln, 
soweit dieses nicht unmittelbar Anwendung findet. 

Abschnitt V 
Dienstaufsicht und Pflichtverletzungen 

§45 • 
Dienstaufsicht 

(1) Die Dienstaufsicht über den Pfarrer ist gliedkirchlich geregelt. 
(2) Im Wege der Di~nstaufsicht kann ein Pfarrer aus zwingenden 

Gründen einstweilen beurlaubt werden. Der Pfarrer ist zuvor zu 
hören. Die dienstaufsichtführende Stelle entscheidet innerhalb 
von 3 Wochen über das Fortbestehen der Beurlaubung. Sie kann 
die Beurlaubung über insgesamt 2 Monate hinaus nur aufrecht
erhalten, wenn sie gleichzeitig ein Verfahren in Gang setzt, das 
eine Beurlaubung zuläßt. · 

§.46 
Lehrbeanstal')dung 

Verletzt ein Pfarrer seine Lehrverpflichtung, so kann ein förrn-

/ 
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liches Verfahren eingeleitet werden. Das Nähere ist durch Kirchen
gesetz geregelt. 

§47 
Dienstpflichtverletzung 

(1) Eine Dienstpflichtverletzung liegt vor, wenn ein Pfarrer schuld
haft die ihm aus seinem Dienst erwachsenden Pflichten verletzt. 
Die Pflichtverletzung kann auch in einer schuldhaften Vernachlässi
gung der dienstlichen Pflichten oder in einem dem Pfarrdienst 
nicht gemäßen Verhalten bestehen. 

(2) Verfahren und Rechtsfolgen der Dienstpflichtverletzung sind 
durch Kirchengesetz geregelt. 

§48 
Schadenersatz 

(1) Verletzt der Pfarrer schuldhaft dienstliche Pflichten, so ist er 
dem kirchlichen _Rechtsträger, dessen Aufgaben er _wahrzunehmen 
hat, zum Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verpflichtet. 
In diesen Fällen hat der Pfarrer der dienstaufsichtführenden Stelle 
unverzüglich zu berichten. Die E~satzpflicht ist auf die Höhe eines 
Monatsgehaltes beschränkt, wenn der Schaden , fahrlässig ver
ursacht worden ist und nicht im Verlust anvertrauter Geldwerte 
oder anderer anvertrauter Gegenstände besteht. 

(2) Hat der kirchliche Rechtsträger einem Dritten einen Schaden 
_zu ersetzen, den der Pfarrer in Ausübung seines ·Dienstes ver
ursacht hat, so kann der kirchliche Rechtsträger einen Ersatz
anspruch gegen ~en Pfarrer geltend macnen. Der Anspruch umfaßt 
bei vorsätzlicher Sch(!denszufügung den vollen Schaden. Bei fahr- . 
lässiger Schadenszufügung ist er auf die Höhe eines Monatsgehal
tes begrenzt. 

(3) Ansprüche nach Absatz 1 sind innerhalb von 3 Monaten nach 
Bekanntwerden des· Schadens und des Schadensverursachers gel
tend zu machen, Ansprüche nach Absatz 2 innerhalb von 3 Mona
ten nach Anerkennung des Ersatzanspruches durch den kirchlichen 
Rechtsträger oder nach rechtskräftiger Feststellung der Ersatzpflicht 

· und nach Bekanntwerden des Schadensverursachers. Die Ansprüche 
können jedoch nicht mehr geltend gemacht werden, wenn seit Ein
tritt des Schadens 2 Jahre, bei strafbaren Handlungen 10 Jahre 
vergangen sind. 

(4) Leistet der Pfarrer dem kirchlichen Rechtsträger Ersatz und 
hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so ist dem 
Pfarrer der Ersatzanspruch abzutreten. 

§49 
Schuldhaftes fernbleiben vom Dienst 

(1) Bleibt ein Pfarrer schuldhaft seinem Dienst fern oder tritt 
er ihn schuldhaft nicht an, so verliert er für die Dauer seiner Ab
wesenheit den Anspruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienst
bezüge ist ·festzustellen und dem Pfarrer mitzuteilen. Rechtsmittel 
gegen die Feststellung richten sich nach gliedkirchlichem Recht. 

(2) Die Möglichkeit, ein Verfahren wegen Verletzung der Dienst
pflichten einzuleiten, bleibt unberührt. 

§50 
_ Erledigung rückständiger Verwaltungsaufgaben 

Vernachlässigt ein Pfarrer ihm obliegende Verwaltungsaufgaben, 
so. kann die dienstaufsichtführende Stelle nach erfolgloser Mah
nung und Fristsetzung ihre ersatzweise Erledigung auf. Kosten des 
Pfarrers- veranlassen. · 

Abschnitt VI 
Veränderungen des Dienstverhältnisses 

Teil 1 
Pfarrstellenwechsel 

-§51 
Allgemeines · 

'(1) Ein Pfarrstellenwechsel ist möglich durch 
a) _Bewerbung um eine andere Pfarrstelle, 
b) Ruf in eine andere Pfarrstelle, 
c) Versetzung im Interesse des Dienstes. Die Versetzung im Inter

esse des Dienstes ist nur in den Fällen_ der §§ 55 bis 57 zu
lässig. 

(2) Ein Pfarrstellenwechsel innerhalb des Geltungsbereiches 
,dieses Gesetzes gilt in jedem Fall als Fortsetzung des Dienstver
hältnisses. Bewirbt sich. ein Pfarrer um eine Pfarrstelle außerhalb 
seiner bisherigen Gliedkirche, so soll er zuvor mit seiner dienst
aufsichtführenden Stelle Fühlung nehmen. 

(3) In allen übrigen Fällen regelt s_ich ein Pfarrstellenwechsel 
nach den Vorschriften über die Entlassung aus dem Dienst (§ 65). 

§52 
Bewerbung um eine andere Pfarrstelle 

(1) Jeder Pfarrer kann sich frühestens 5 Jahre nach der Ober
tragung einer Pfarrstelle nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts 
um eine andere Pfarrstelle bewerben. ' 

(2) Die bisherige Gemeinde sowie die dienstaufsiclitführende 
Stelle sind von ihm unverzüglich nach der Entscheidung über den 
Stellenwechsel zu unterrichten. Zwischen dieser Mitteilung und dem 
Stellenwechsel müssen mindestens 3 Monate liegen. 

(3) Die Fristen in den Absätzen 1 und 2 können von der dienst
aufsichtführenden Stelle nach Anhören der bisherigen Gemeinde 
verkürzt werden. 

§53 
Rat zum Wechsel der Pfarrstelle · 

(1) Hat ein Pfarrer 10 Jahre in einer Gemeinde Dienst getan, 
so prüfen_die an der Obertragung der Pfarrstelle Beteiligten ge
meinsam mit dem Pfarrer, ob er weiter in seiner Stelle Dienst tun 
soll oder ob ein Stellenwechsei geraten erscheint. 

(2) Wird dem Pfarrer zu einem Stellenwechsel geraten, so soll 
er sich innerhalb eines Jahres um eine Pfarrstelle in einer anderen 
Gemeinde bewerben. Er kann auch in eine _andere Pfarrstelle ge
rufen werden. 

§54 
Ruf in eine andere Pfarrstelle 

(1) Der Pfarrer kann in eine andere Pfarrstelle _gerufen werden, 
a) wenn dringende Gründe vorliegen, im kirchlichen Interesse eine 

bestimmte Pfarrstelle durch den· Pfarrer zu besetzen, 
b) wenn es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gesamtbeset

zung der Pfarrstelle innerhalb einer Gliedkirche notwendig ist. 
(2) Der Pfarrstellenwechsel muß dem Pfarrer zumutbar sein. 
(3) Die zuständige Stelle teilt dem Pfarrer schriftlich ihre Ab

sicht mit, ihn in eine andere Pfarrstelle zu rufen, und fordert ihn 
auf, sich innerhalb von 2 Monaten schriftlich zu äußern. Sie ent
scheidet danach, ob sie den Pfarrer in die andere Pfarrstelle ruft. 
Der Pfarrer soll dem Ruf Folge leisten. 

(4) Das Nähere über die Zuständigkeit und das Verfahren beim 
Stellenwechsel durch Ruf wird gliedkirchlich geregelt. Das glied-
kirchliche Recht kann auch Bestimmungen über die Versetzung des 
Pfarrers in die andere Pfarrstelle treffen, wenn er dem Ruf nicht 
Folge leistet. 

Teil 2 
Versetzung aus der bisherigen Pforrstelle 

§55 
Versetzung wegen Aufhebung oder Stillegung einer Pfarrstelle . 
(1) Der Pfarrer kann ohne sein Einverständnis aus seiner bisheri

gen Pfarrstelle versetzt werden, wenn rechtskräftig festgestellt wor
den ist, daß diese Stelle aufgehoben wird o~er daß sie künftig 
dauernd unbesetzt bleiben soll (Stillegung). 

(2) Die zuständige Stelle teilt dem Pfarrer diese Feststellung 
schriftlich mit. Sie fordert ihn zugleich schriftlich auf, sich innerhalb 
eines halben Jahres um eine andere Pfarrstelle zu bewerben oder 
dem Ruf in eine andere· Pfarrstelle ,zu folgen. Es sind ·ihm minde

-stens 2 geeignete freie Pfarrstellen nachzuweisen. 
(3) Ist der Pfarrer nicht bereit; sich um eine andere Pfarrstelle zu 

bewerben oder dem Ruf in eine andere Pfarrstelle zu folgen, oder 
gelingt es nicht, ihm innerhalb eines Jahres eine andere Pfarrstelle 
zu übertragen, so kann die zuständige Stelle die Versetzung des 
Pfarrers aus der bisherigen Pfarrstelle beschließen. Der Beschluß ist 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Dem Pfarrer kann 11or
läufig ein Auftrag zur Verwaltung einer anderen Pfarrstelle erteilt 
werden. Ist die IJbertragung einer anderen Pfarrstelle auch inner
halb eines weiteren Jahres nicht möglich, so kann er in den Warte
stand versetzt werden. 

(4) Bei der Auswahl der Pfarrstellen nach Absatz 2 und bei .der 
Beauftragung nach Absatz 3 ist auf die persönlichen Verhältnisse 
des Pfarrers-Rücksicht zu nehmen. 

(5) Das Nähere über das Verfahren bestimmt das gliedkirchliche 
Recht. 

§56 
Versetzung aus gesundheitlichen Gründen 

(1) Der Pfarrer kann ohne sein Einverständnis aus seiner-bisheri
gen Pfarrstelle versetzt werden, wenn sein Gesundheitszustand- die 
Ausübung des Dienstes in dieser Stelle erheblich beeinträchtigt. 
Als erheblich ist die Beeinträchtigung anzusehen, wenn der Pfcirrer 
infolge einer Erkrankung seinen Dienst in der bisherigen Stelle 
langfristig nicht mehr voll versehen kann. 

(2) Die zuständige Stelle teilt dem Pfarrer und den anderen 
nach gliedkirchlichem Recht zu Beteilig-enden schriftlich mit, daß sie 
die Versetzung aus der bisherigen Pfarrstelle beabsichtigt. Sie for
dert die Beteiligten auf, innerhalb vo~ 2 Monaten Stellung zu 
nehmen. 

(3) Zur Feststellung des Sachverhalts sind durch die zuständige 
Stelle die erforderlichen Erhebungen durchzuführen. Der Pfarrer ist 
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verpflichtet, ein liertrauensärztliches Gutachten über seinen Ge
sundheitszustand beizubringen_ und sjch dazu ärztlich untersuchen 
zu lassen. -

(4) Nach Abschluß der Erhebungen entscheidet die zuständige 
Stelle· über die Versetzung aus der bisherigen Pfarrstelle. Der Be
·schluß ist den Beteiligten- schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
Nach Rechtskraft der Entscheidung sind dem Pfarrer mindestens 
2 geeignete freie Pfarrstellen nachzuweisen. 

(5) Ist der Pfarrer nicht bereit, sich um eine der nachgewiesenen 
Pfarrstellen zu bewerben oder dem Ruf in eine andere Pfarrstelle 
Folge zu leisten, oder gelingt es. ihm aus anderen Gründen nicht, 
innerhalb eines Jahres die Pfarrstelle zu wechseln, so kann ihm ein 
Auftrag zur Verwaltung einer Pfarrstelle erteilt werden; er kann 
auch in den Wartestand versetzt werden. 

(6) Bei der Auswahl der Pfarrstellen nach Absatz 4, bei der Be
auftragung nach Absa·tz 5 ist auf die persö_nlichen Verhältnisse.des 
Pfarrers Rücksicht zu l)ehmen. 

(7) Das Nähere über das Verfahren bestimmt das gliedkirch
liche Recht. 

§57 
Versetzung aus anderen.dienstlichen Gründen 

(1) Der Pfarrer kann ohne sein Einverständnis aus seiner bisheri
gen Pfarrstelle versetzt werden, we_nn ein gedeihliches Wirken in 
der bisherigen Pfarrstelle nicht mehr gewährleistet ist, ohne daß 
der Grund im Verhalten des Pfarrers zu liegen bra~cht. 

(2) Die zuständige_ Stelle teilt dem Pfarrer und den anderen nach 
gliedkirchlichem Recht zu Beteiligenden schriftlich mit, daß sie die 
Vtarsetzung aus der bisherigen Pfarrste_lle beabsichtigt .. Sie fordert 
die Beteiligten auf, innerhalb von 2 Monaten Stellung zu nehmen. 

(3) Zur Feststellung des Sachverhalts sind die erforderlichen Er
hebungen durchzu_führen. Für die Dauer des Verfahrens kann dem 
Pfarrer ein Au_ftrqg zur Verwaltung einer anderen Pfarrstelle erteilt 
w·erden. Aus _zwjngen_de_n Gründen kann er unter Belassung der 
Di_enstbezüge auch ga,,z oder teilweise beurlaubt.werden. _Rechts
mittel gegen diese Maßnahme richten sich nach gliedkirchlichem 
Recht. · 

(4) Nach Abschluß_ der Erhebungen entscheidet die zuständige 
Stelle über die Versetzung aus der bisherigen Pfarrstelle. Der Be
schluß ist den Beteiligten schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 
Nach Rechtskraft der Entscheidung sind dem Pfarrer mindestens 
2 geeignete freie Pfarrstellen nachzuw~isen. 

(5) Allein aus den Tatsachen, mit denen die Notwendigkeit d·er 
Versetzung aus der bisherigen Stelle begründet worden ist, können 
Einsprüche gegen den Pfarrer Im Verfahren zur Besetzung der 
neuen _Pfarrstelle nicht hergeleitet werden. 

(6) Ist der Pfarrer nicht bereit, sich ·um eine der nachgewiesenen 
Pfarrstellen zu bewerben ,oder dein Ruf in eine andere Pfarrstelle 
Folge zu leisten, oder gelingt es ihm aus anderen Gründen nicht, 
innerhalb ·eines Jahres die Pfarrstelle zu wechseln, so kann ihm ein 
Auftrag zur Verwaltung einer Pfarrstelle erteilt werden; er kann 
auch, in den Wartestand versetzt werden. 

. (7) Wird im Verfahren zur Versetzung aus der bisherigen Pfarr
stelle festgestellt, daß die Gründe, die· zu dem Verfahren geführt 
haben, ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen Pfarrstelle 
zunächst nicht erwarten lassen, so kann der Pfarrer sogleich in den 
Wartestand versetzt werden. 

(8) Das Nähere über das Verfahren bestimmt das gliedkirchliche 
Recht. Es trifft insbesondere Bestimmungen über die Beteiligung 
~ines _Synodalausschusses ·oder einer Pfarrervertretung. Im Falle des 
§ 40 Absatz 4 kann das Verfahren vereinfacht werden. 

Teil 3 
Wartestand und 'Ruhestand 

§58 
Wartestand 

(1) Die Versetzung eines Pfarrers in den Wartestand ist außer in 
den Fällen der §§ 39 Absatz 3, 40 Absätze 3 und 4, 55 Absatz 3 
Satz 4, 56 Absatz 5, 57 Absätze 6 und 7 dieses Gesetzes nur in 
solchen Fällen zulässig ,in denen kirchengesetzliche Bestimmungen 
die Versetzung in den Wartestand ausdrücklich vorsehen •. 

(2) Die Versetzung in den Wartestand wird von der nach glied
kirchlichem Recht zuständigen Stelle ausgesprochen. Gegen die 
Entscheidung ist innerhalb von 2 Wochen die Beschwerde zulassig. 
Stützt sich die Versetzung in den Wartestand auf § 55 Absatz 3 
Satz 4, §.56 Absatz 5· oder § 57 Absätze 6 oder 7, so können mit 
der Beschwerde Einwände gegen das vorangegangene rechtskräftig 
abgeschlossene Versetzungsverfahren nicht geltend gemacht wer
den. 

(3) Für die Dauer des Verfahrens zur Versetzu'ng in den Warte-
stand kann der Pfarrer unter Belassung der Dienstbezüge mit einem 
Dienst in einer anderen Pfarrstelle beauftragt oder beurlaubt wer
den. · ' -

§59 
lfochtsfolgen des Wartestandes 

(1) Mit dem Eintritt in den Wartestand -verliert der Pfarrer seine 
Pfarrstelle und, soweit nichts anderes bestimmt' wird, die ihm sonst 
von der Kirche übertragenen Aufgaben und Funktion'en. Im übrigen 
dauert das Dienstverhältnis des Pfarrers zur Kirche fort · -

(2) De_r in den Wartestand versetzte Pfarrer erhält Wartegeld 
nach den kirchenrechtlichen Bestimmung,an. . 

(3) Uber die Verset~ung in den· Wartestand erhält der Pfarrer. 
eine Urkunde. In ihr ist anzugeben, von welchem Zei'tpun~t an die 
Versetzung wirksam wird. Dieser Zeitpunkt darf nicht vor :c1em Tag 
des Zugangs liegen. Der· Pfarrer führt seine bisherige Dienst
bezeichnung mit dem Zusatz „im Wartestand". 

(4) Dem Pfarrer im Wartestand kann gestattet werden, sich· um 
eine freie Pfarrstelle zu bewerben. · 

(5) Der Pfarrer im Wartestand ist verpflicHtet, einen ihm zumut
baren Dienst innerhalb der Kirche zu übernehmen. Versieht er auf
tragsweise d-en vollen Dienst eines Pfarrers, erhält er die gleichen 
Bezüge, als wäre ihm eine Pfarrstelle übertragen. Verweigert er 
ohne hinreichende Gründe die Obernahme des ihm übertragenen 
Dienstes, so könn_en seine Bezüge gekürzt oder entzogen: werden. 
Er kann auch ·in den Ruhestand versetzt werden. Gegen ·die Kür
zung oder den Entzug ·der Bezüge oder gegen die Versetzung in 
den Ruhestand ist innerhalb von 2 Wochen die Beschwerde zu
lässig. 

§60 
Ende des Wartestandes 

Der Wartestand endet, wenn 
a) dem Pfarrer eine Pfarrstelle übertragen, 
b) der Pfarrer in den Ruhestand versetzt, 
c) das Dienstyerhältnis als Pfarrer beendet 
wird. · 

§61 
Ruhestand 

Der Obergeng. in den Ruhestand ist außer in den Fällen des § 59 
Absatz 5, § 62 und § 63 dieses• Gesetzes nur in solchen Fällen zu
lässig, in denen kirchengesetzliche ~estimmungen die Versetzung 
in den Ruhestand ausdrücklich vorsehen. 

§62 
Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 

(1) Der Pfarrer tritt mit Beginn des Monats, in dem er das 65. Le
bensjahr vollendet - bei Frauen ist es das 60. Lebensjahr - in 
den Ruhestand. 

(2) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, kann im 
Einzelfall mit Zustimmung des Pfarrers der Eintritt in den Ruhestand -
für eine bestimmte Frist, längstens für 3 Jahre, über die Alters-
grenze hinausgeschoben werden. _ 

(3) Wenn der Eintritt i-n den Ruhestand über den in Absatz 1 ge
nannten Zeitpunkt hinausgeschoben worden ist, ist dEJr Pfarrer auf 
seinen Antrag jederzeit- in den Ruhestand zu versetzen. 

(4) Bei kirchlichem Notstand kann d'ie in Absatz 1 genannte Al: 
tersgrenze zeitweilig hinaufgesetzt werden. 

§63 
Ruhestand wegen Krankheit 

(1) Der Pfarrer ist auf seinen Antrag oder von Amts wegen in 
den Ruhestand zu versetzen, wenn er wegen seines Gesundheits
zustandes dauernd dienstunfähig ist. Als dauernd dienstunfähig 
kann der Pfarrer angesehen werden, wenn er infolge seiner-Krank
heit mehr als 3 Monate lang keinen Dienst getan hat und keine 
sichere Aussicht besteht, daß er innerhalb weiterer 6 Monate wie- • 
der dienstfähig wird. 

(2) Der Pfarrer ist verpflichtet, ein· vertrauensärztliches Gutachten 
über seinen Gesundheitszustand beizubringen und sich dazu ärzt
lich untersuchen zu lassen. Etwaige Kosten .der Untersuchung trägt 
die dienstaufsichtführende Stelle. 

(3) Soll der Pfarrer aus Krankheitsgründen· von Amts wegen in 
den Ruhestand versetzt werden, sind ihm die Gründe schriftlich 
mitzuteilen. Der Pfarrer kann innerhalb von 4 Wochen Einwendun
gen erheben. 

(4) Werden keine Einwendungen in der genannten Frist erhoben, 
wird der Pfarrer in den Ruhestand versetzt. 

(5) Erhebt der Pfarrer Einwendungen gegen die vorgesehene 
'Versetzung in den Ruhestand, so entscheidet die zuständige Stelle. 
Sie hört zuvor außer dem Pfarrer das vertretungsberechtigte Organ 
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des Dienstbereichs, dem Dienstaufsichtführenden und, soweit es 
das gliedkirchliche Recht vorschreibt, andere Beteiligte. 

(6) Dem Pfarrer ist die Entscheidung schriftlich mitzuteilen. Lau
tet die Entscheidung auf Versetzung in den Ruhestand, so ist zu
gleich der Beginn des Ruhestandes festzusetzen. Der Ruhestand 
darf nicht früher als 2 Monate nach Mitteilung der Entscheidung 
beginnen. · · 

(7) Für die Dauer des Verfahrens kann der Pfarrer unter Belas
sung der Dienstbezüge ganz oder teilweise beurlaubt werden. 

§64 . 

Rechtsfolgen des .Ruhestandes 
(1) Mit c!em Beginn des Ruhestandes endet die Verpflichtung 

zur Ausübung des Dienstes. Der Pfarrer verliert seine bisherige 
Pfarrstelle. Im übrigen dauert das Dienstverhältnis des Pfarrers zur 
Kirche fort. Er untersteht weiterhin der Lehraufsicht seiner Kirche 
und dem Disziplinarrecht. Der Pfarrer erhält Versorgungsbezüge. 

(2) Der Pfarrer erhält über den Eintritt in den Ruhestand eine 
Urkunde. In ihr ist anzugeben, zu welchem Zeitpunkt der Ruhe
stand wirksam wird. Dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem Tag des 
Zugangs liegen. Der Pfarrer führt seine bisherige Dienstbezeichnung 
mit dem Zusatz „im Ruhestand". · 

(3) Wenn die Rücksicht auf den Dienst und die Gemeinde, ins
besondere im bisherige_n Dienstbereich, dies gebietet, können dem 
Pfarrer im Ruhestand Beschränkungen in der Ausübung des Rechts 
zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Verwaltung vo·n Taufe 
und Abendmahl, insbesondere hinsichtlich der Vornahme von Amts
handlungen, auferlegt werden. 

(4) Mit seiner Z!,Jstimmung können dem Pfarrer im Ruhestand 
Aufträge zum Dienst in einer Pfarrstelle oder zu einem anderen 
kirchlichen Dienst erteilt werden. Neben den Versorgungsbezügen 

. erhält er eine angemessene Entschädigung. 
(5) Einern Pfarrer, der das 62. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat - bei Frauen ist es das 57. Lebensjahr - kann bei Wegfall der 
Gründe für die Versetzung in den Ruhestand ·erneut eine Pfarrstelle 
übertragen werden. Er hat dem Folg~ zu leisten. 

Abschnitt VII 
Beendigung des Dienstverhältnisses 

§65 
Entlassung ai.Js dem Dienst 

(1) Der Pfarrer kann bei der dienstaufsichtführenden Stelle 
schriftlich seine Entlassung aus dem Dienst beantragen. Der Antrag 
soll mit Gründen versehen werden. Der Pfarrer soll dabei erklären, 
welchen anderen Dienst er übernehmen· und ob er die in der Ordi
nation begründeten Rechte gemäß § 12 Absatz 3 behalten möchte. 
Der, Antrag auf Entlassung kann zurückgenommen werden, so
lange dem Pfarrer die Entlassungsurkunde noch nicht zugegangen 
ist. 

(2) Dem Antrag auf Entlassung ist zu entsprechen. Die Entlas
sung hat innerhalb von 3 Monaten zu erfolgen. Der Pfarrer hat bis 
zur Entlassung unter Beachtung des § 31 seine Dienstgeschäfte ord
nungsgemäß zu übergeben. Die Frist kann verlängert werden, wenn 
die Obergabe nicht ordnungsgemäß erfolgt ist: 

(3) Sofern dem Entlassenen gemäß § 12 Absatz 3 die in der Or
dination begründeten Rechte belassen werden, untersteht er wei
terhin der Lehraufsicht der Kirche und ihrem Disziplinarrecht, soweit 
die in der Ordination begründeten Rechte berührt werden. 

(4) Mit der Entlassung aus dem Dienst verliert der Pfarrer seine 
Pfarrstelle, seinen Anspruch auf Dienstwohnung und alle weiteren 
dienstrechtlichen Ansprüche gegen die Kirche. Für entlassene Pf~r
rer, die bis zum Eintritt der Versorgungsfalles keinen anderen ver
gleichbaren Versorgungsanspruch erlangt haben, wi~d in den ver
sorgungsrechtlichen Bestimmungen die Zahlung von Unterhaltsbei-
trägen geregelt. . 

(5) Der Pfarrer erhält über seine Entlassung eine Urkunde. Die 
Entlassung wird mit dem in d.er Urkunde angegebenen Zeitpunkt, 
jedoch frühestens mit dem Zugang rechtswirksam. Zugleich sind 
dem Pfarrer 'die Rechtsfolgen der Entlassung mitzuteilen. 

. §66 
Ausscheiden aus dem Dienst 

(1) Ein Pfarrer scheidet aus dem Dienst aus, wenn 
a) er aus der Kirche austritt oder zu einer anderen Religions

gemeinschaft übertritt, 
b) die in der Ordination begründeten Rechte durch Verzicht (§ 12 

Absatz 1 a) erlöschen, _ 
c) er die Ehe ohne Einwilligung der zuständigen Stelle mit einem 

nicht einer christlichen Kirche angehörenden Partner geschlossen 
hat (§ 39 Absatz 3), · 

d) in einem Verfahren ·der Lehrbeanstandung festgestellt wird, daß 
er nicht mehr im Dienst der Verkündigung des Evangeliums ent-

sprechend der eingegangenen Lehrverpflichtung stehen kann, 
e) er ohne Zustimmung der dafür zuständigen Stelle seinen Dienst 

aufgibt und erklärt oder zu. erkennen gibt, daß er nicht bereit -
ist, diesen wieder aufzunehmen. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst verliert der Pfarrer die 
in der Ordination begründeten Rechte, seine Pfarrstelle, seinen 
Anspruch auf Dienstwohnung und alle weiteren dienstrechtlichen 
Ansprüche gegen die Kirche. Für ausgeschiedene Pfarrer, die bis 
zum Eintritt d'es Versorgungsfalles keinen anderen vergleichbaren 
Versorgungsanspruch erlangt haben, wifcl in den versorgungsrecht
lichen Bestimmungen die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen ge
regelt. 

(3) Bei einem Ausscheiden nach Absatz 1d hat der Pfarrer An
spruch auf ei·ne Unterhaltsbeihilfe in Höhe des zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens erlangten Versorgungsanspruchs. 

(4) Das Ausscheiden wird durch die dienstaufsichtführende Stelle 
festgestellt, sofern nach kirchlichem Recht nicht- eine andere Stelle 
zuständig ist. Der Pfarrer erhält über das Ausscheiden eine Ur
kunde unter Hinweis auf die Rechtsfolgen. In der Urkunde ist der 
Zeitpunkt des Ausscheidens festzustellen. 

§67 
Entfernung aus dem Dienst 

Die Entfernung aus dem Dienst ist durch das Disziplinarrecht ge
regelt. 

Abschnitt VIII 
Bescmdere Bestimmungen 

§68 
Mitarbeiter im Pfarrdienst 

(1) Die Gliedkirchen können bestimmen, daß im Einzelfall 
a) andere Mitarbeiter im Verkündigungsdienst mit längerer Berufs0 

erfahrung nach entsprechender Zurüstung, 
b) besonders bewährte· und persönlich geeignete Gemeindeglieder 

nach entspr~chender Ausbildung 
zu Diensten in einer Pfarrstelle zugelassen werden. Die Zulassung 
setzt voraus, daß der Mitarbeiter oder das Gemeindeglied nach 
den Bestimmungen nach § 6 und § 7 für den Pfarrdienst geeignet, 
ihm aber eine Ausbildung nach § 8 aus be~onderen Gründen nicht 
möglich ist. Das Nähere, insbesondere den Umfang der Aufgaben, 
bestimmt das gliedkirchliche Recht. 

(2) Die Oliedkirchen können festlegen, daß Mitarbeiter oder Ge
meindeglieder, die nach Absatz 1 zu Diensten in einer Pfarrstelle 
zugelassen worden sind und sich in· ihnen bewährt haben, die 
Diensteignung zuerkannt erhalten und ordiniert werden können. 

(3) Für den Dienst der nach Absatz 2 Ordinierten gelten die Be
stimmungen dieses Gesetzes. 

§69 
Dienstverhältnis bei Teilbeschäftigung 

(1) Im Ausnahmefall kann die zuständige Stelle .entscheiden, daß 
ein Dienstverhältnis als Teilbeschäftigungsverhältnis begründet 
oder fortgesetzt wird, wenn es die Situation in der Gemeinde er
laubt. 

(2) Für die Ordination der teilbeschäftigten Pf,arrer gelten die 
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes. 

(3) Auf den Dienst finden die Bestimmungen. dieses Kirchen
gesetzes sinngemäß Anwendung. 

(4) Die Beendigung oder Änderung des Dienstverhältnisses bei 
Wegfall der Voraussetzungen für die Teilbeschäftigung nach Ab
satz 1 wird gliedkirchlich geregelt. Die Beteiligten sind zu hören. 

§70 
Nebenberuflicher und ehrenamtlicher Pfarrdienst 

(1) Die Gliedkirchen können bestimmen, daß im Ausnahmefall 
der Dienst in einer Pfarrstelle nebenberuflich oder ehrenamtlich 
ausgeübt wird, wenn der Umfang des Dienstes dies zuläßt. 

(2) Voraussetzung für den nebenberuflichen oder ehrenamtlichen 
Dienst in einer Pfarrstelle ist, daß dem den Dienst Ausübenden die 
Diensteignung zuerkannt ist oder daß er nach § 68 zum Dienst in 
einer Pfarrstelle zugelassen wird. 

(3) Für die Ordination der nebenberuflich oder ehrenamtlich in 
einer Pfarrstelle Tätigen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes, 
soweit nicht gliedkirchlich etwas anderes bestimmt ist. 

'(4) Auf den Dienst der nach Absatz 3 ordinierten nebenberuflich 
oder ehrenamtlich Tätigen sind die Bestimmungen dieses Gesetzes 
sinngemäß anzuwenden. 
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Abschnitt IX. 
Ubergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 71 . 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz wird c;!urch die Konferl;!nz der Evange
lischen Kirchenleitungen für den. Bund der Evangelischen Kfrchen in 
der Deutschen Demokratischen Republik und seine Gliedkirchen in 
Kraft gesetzt, sobald die gesetzlichen -Voraussetzungen dafür ge_
schaffen worden sind und alle Gliedkirchen die Inkraftsetzung be
antragt haben. 
· (2) Die Evangelische Kirche der Union und die Vereinigte Evan

gelisch-Lutherische Kirche in der Deutschen_ Demokratischen Repu
blik entscheiden über 'die Obernahme dieses Kirchengesetzes für 
ihren unmittelbaren Bereich. - · 

·---. § 72 
Oberleitungsbestimmungen 

(1) Dieses Kirchengesetz findet auf alle im ·aktiven Dienst, im 
Wartestand oder im ·Ruhestand befindlichen Pfarrer Anwendung. 
Für Pfarrer, die .nach § 79 des Pfarrergesetzes der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche beurlaubt oder nach § 22 Absatz 2 

-des -Kirchengesetzes über · die dienstrechtlichen Verhältnisse der 
Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Union in den Wartestand 
versetzt Worden sind, gelten die Bestimmungen dieses- Kirchen
gesetzes über die Freistellung nach § ·32 dieses Kirchengesetzes. 

(2) Pfarrer, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens_ diese_s Kirchen
gesetzes Kirchenbeamte sind, können durch gliedkirchliche Bestim

, mungen in eine für ihren Dienstbereich zu errichtende Pfarrstelle 
unter Wahrung ihres Besitzstandes überführt. werden. 

§73 
Ausführungsbestimmungen 

(1) Die erforderlichen Bestimmungen zur Ausführung dieses Kh~ 
chengesetzes treffen die Gliedkirchen, die Evangelische Kirche der 
Union oder die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in der 
Deutschen Demokratischen Republik. 

(2) Auf Anregung von mehreren Gliedkirch·en kann der Bund der 
Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik 
gemeinsame Ausführungsbestimmungen mit Wirkung für die zu
stimmenden Kirchen treff.en. 
Halle, den 28._Septerriber 1982 

Der Präses 
der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen 

in der Deutschen Demokratischen Republik 
· Wahrmann 

- ___ , .. ,_ -. -~~; 
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Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb' in Ewigkeit 

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) trauert um 

Präsident i. R. 

D. Heinz Brunotte, 
-der am 2. Februar 1984im 88. Lebensjahr heimgerufen wurde. 

Der Verstorbene leitete das Lutherische Kirchenamt der VELKD vom 1. April 1949 bis zum 

30. April 1963. 

Nach der Hilfsgeistlichenzeit im Kloster Loccum und dem Pfarrdie~st in der Kirchenge

meinde Hoyershausen bei Alfeld war er von 1936 bis 1946 Oberkonsistorialrat in der Kir

chenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche (Berlin) und_ diente anschließend der 

Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers als Oberlandeskirchenrat. Zwei Monate nach seiner 

Berufung zum Präsidenten des Lutherischen Kirchenamtes wurde er in Personalunion auch 

zum Präsidenten der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. 

Heinz Brunotte war ein Mann von ungewöhnlicher theologischer und kirchenrechtlicher 

Kompetenz. Durch diese Gaben, die er mi! Beharrlichkeit und Brüderlichkeit kollegial zum 

Einsatz brachte, hat er die Gestalt der evangelischen Kirche in unserem Land und insbeson

dere die Gestalt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ent

scheidend geprägt. Die Vereinigte Kirche verdankt ihm starkes theologisches Enga~ement 

und eine bewährte Rechtsstruktur. Seine Arbeiten zur Lage der Kirc:he, zu Fragen der kirch

lichen V~rfassung und zur inneren Struktur der Kirche sind von einer beeindruckenden Kraft 

bis in unsere Zeit hinein. Die Theologische Fakultät der Universität Göttingen verlieh ihm 

1950 die Würde eines Ehrendoktors. 1960 wurde ihm durch den Bundespräsidenten das 

große Verdienstkreuz mit Stern verliehen. Dem Lutherischen Kirchenamt ist er ein hoch-. 

respektierter, menschlich kluger Leiter gewesen. 

Wir danken Gott für c,len Dienst dieses besonderen Mannes. Wir werden D. Heinz Brunotte 

nicht vergessen. 

Hannover, im Februar 1984 

Der Leitende Bischof 

derVELKD 

Der Präsident der Generalsynode Der Leiter 

D. Stoll 

Bischof 

der VELKD des Lutherischen Kirchenamtes 

Dr. Blendinger Scharbau 

Präsident 
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